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1. Voraussetzung zur Teilnahme an allen Übungsstunden und Kursen ist eine gültige Tierhalterhaftpflichtversiche-
rung sowie ein kompletter Impfschutz des Hundes (eine Impfung gegen Zwingerhusten wird empfohlen, da die
Hunde sehr viel Kontakt mit anderen Hunden haben).

2. Kranke Hunde (evtl. Ansteckungsgefahr) sind vom Übungsbetrieb fern zu halten. Die Hunde dürfen nicht direkt
vor der Übungsstunde gefressen haben (verminderte Aufmerksamkeit, Gefahr einer Magendrehung).

3. Läufige Hündinnen sind auf dem Trainingsgelände zugelassen, die Trainer/innen müssen aber über die Läufig-
keit informiert werden, um ihr Training ggf. daran orientieren zu können. Während ihrer Standhitze sollten läu-
fige Hündinnen jedoch vorsorglich nicht am Training teilnehmen.

4. Den Anordnungen der Trainer/innen ist Folge zu leisten. Eine Einteilung in Gruppen obliegt den Trainer/innen.
Diese sind auch berechtigt, einzelne Teilnehmer/innen aus besonderem Anlass von der Übungsstunde auszu-
schließen.

5. Findet auf einem der drei Plätze Unterricht statt, so ist ein Zutritt nur mit der Zustimmung des Trainers / der
Trainerin möglich, um Störungen aller Art zu vermeiden.

6. Die Hunde sollten sich vor Betreten des Übungsgeländes gelöst haben. Sollte sich ein Hund dennoch auf dem
Platz lösen, so ist der Hundekot unverzüglich durch den Hundehalter / die Hundehalterin zu entfernen. Ge-
schieht dies nicht, so sind 2,50 € in die Vereinskasse zu zahlen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass auch
außerhalb des Hundeplatzes die Zuwege von Hundekot gesäubert werden.

7. Bei den Hunden ist darauf zu achten, dass sie nicht auf dem Platz markieren. Sollte dies dennoch passieren, ist
diese Stelle unaufgefordert durch den Hundeführer / die Hundeführerin mit Wasser zu übergießen, damit sie
neutralisiert wird.

8. Um einen störungsfreien Übungsbetrieb zu gewährleisten, sind alle Hunde angeleint auf das Gelände zu füh-
ren und angeleint zu bleiben, bis sie - in Absprache mit dem Trainer / der Trainerin - abgeleint werden dürfen.
Auch im direkten Umfeld des Hundeplatzes und auf den Zuwegen, sind alle Hunde an der Leine zu führen.

9. Geräte sind nur nach Anweisung durch den Trainer / die Trainerin zu benutzen.

10. Während der Übungsstunden sollten sich Familienangehörige und Besucher/innen außerhalb des Übungsplat-
zes aufhalten, es sei denn, mit dem Trainer / der Trainerin wird etwas anderes vereinbart.

11. Jeder Hundehalter / jede Hundehalterin ist für seinen / ihren Hund bzw. seine / ihre Hunde haftbar.

12. Abfall und gefüllte Kottüten sind bitte mit nach Hause zu nehmen. Zigarettenkippen gehören in den Aschen-
becher (vor der Hütte). Während der Übungsstunden ist das Rauchen verboten und die Handy-Benutzung un-
erwünscht.

13. Vorhandene Geräte sind keine Spielgeräte für Kinder. Um Unfälle und Beschädigungen zu vermeiden, werden
Eltern gebeten, auf ihre Kinder zu achten. Eltern haften für ihre Kinder.

Zum Schluss möchten wir noch eine ganz wichtige und dringende Bitte wiederholen, da es immer wieder Bean-
standungen gibt:

Gegenüber des Platzes ist ein Gemüseanbau. Hunde dürfen hier auf keinen Fall frei laufen, damit sie nicht ver-
sehentlich in das Feld hinein laufen. Auch wenn in unmittelbarer Nähe ein Malheur passiert, so ist dies sofort zu
entfernen.

Im Interesse aller Teilnehmer/innen bedanken wir uns für die Einhaltung der Platzordnung.D-
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